
 

 

 

 

 

 

Version 02 

 

Auf Grundlage des § 35 Abs. 9 des Maß- und Eichgesetzes (MEG), BGBl. Nr. 152/1950 i.d.g.F 

wird folgende Richtlinie des Bundesamtes für Eich und Vermessungswesen für die Legung der 

Jahres-Tätigkeitsberichte veröffentlicht.  

  

Richtlinie E-18 Tätigkeitsbericht 
Eichstellen 
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Allgemeines 
 

Diese Richtlinie stellt Mindestanforderungen an den Inhalt von Tätigkeitsberichten von 

ermächtigten Eichstellen basierend auf § 13 Abs. 7 der Eichstellenverordnung,  

 BGBl. II Nr. 93/2004, zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 314/2011. 

 

Der Tätigkeitsbericht stellt eine Zusammenfassung der Änderungen seit der Erteilung der 

Ermächtigung bzw. seit dem letzten vorgelegten Tätigkeitsbericht dar und zwar in Bezug auf 

Personal, Messeinrichtungen und Räumlichkeiten. 

 

Davon unberührt bleiben die Bestimmungen des § 13 Abs. 5 Eichstellenverordnung, wonach 

jede Änderung, welche die Erfüllung einer Ermächtigungsvoraussetzung betrifft, zu melden ist. 

 

Die Erweiterung auf andere Messbereiche oder Messgerätearten (Eichstellen) oder 

Messgrößen dürfen ohne Zustimmung der Ermächtigungsstelle nicht vorgenommen werden.   

 

Inhaltsverzeichnis eines Tätigkeitsberichtes 
 

1. Änderungen in der Organisation der ermächtigten Stelle 

1.1 Struktur 

1.2 Rechtliche Stellung 

1.3 Eigentumsverhältnisse 

Anmerkung: Bei der Angabe der Änderungen ist die Meldung an das BEV (Datum/Zahl) 

anzugeben. 

 

2. Änderungen im Personalstand der Eichstelle 

2.1 Leiter und Stellvertreter 

Anmerkung: Bei der Angabe der Änderungen ist die Meldung an das BEV (Datum/Zahl) 

anzugeben. 

2.2 Zeichnungsberechtigte im Sinne der Ermächtigung 

Anmerkung: Bei der Angabe der Änderungen ist die Meldung an das BEV (Datum/Zahl) 

anzugeben. 

2.3 Bei Neueinstellung leitender Mitarbeiter 

Angabe zur Ausbildung und Qualifikation 

2.4 Qualitätssicherungsbeauftragter 

Angaben über die zusätzlichen Schulungen auf dem Gebiet der Qualitätssicherung 

 

3. Änderungen von Eichverfahren  

Anmerkung: Bei Änderungen von Eichverfahren ist die Meldung an das BEV (Datum/Zahl) 

anzugeben. 
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4. Häufigkeit der durchgeführten Eichungen 

Angabe der Anzahl der überprüften Messgeräte sowie die Anzahl der geeichten Messgeräte 

nach Messgeräteart getrennt. 

 

5. Änderungen der Räumlichkeiten der ermächtigten Eichstelle 

Angaben über Änderungen von Bestandsverhältnissen (Umbau, Neubau) 

 

6. Änderungen der Messeinrichtungen der ermächtigten Eichstelle 

Angaben über die Änderungen gegliedert nach Organisationseinheiten 

7.1 Erneuerung (Ersatz alter Geräte) 

7.2 Erweiterung (Geräte zur Erfüllung neuer Aufgaben) 

Anmerkung: Bei der Angabe der Änderungen ist die Meldung an das BEV (Datum/Zahl) 

anzugeben. 

 

7. Qualitätssicherungshandbuch 

Jede Änderung eines der vorgenannten Punkte führt zu einer Ergänzung des 

Qualitätssicherungshandbuches. Im Zuge der Übergabe des Tätigkeitsberichtes sind auch die 

geänderten Teile des überarbeiteten Qualitätssicherungshandbuches beizuschließen. 

Impressum  

Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, Arltgasse 35 1160 Wien  

Stand: Version 02 

Dipl. Ing. Dr. Christian Buchner MSc 
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